
ANHANG VII

Dokument V I 1 gemäß Artikel 24 Absatz 1

AUSSTELLENDES LAND:

VI1 Laufende Nummer:

DOKUMENT
FÜR DIE EINFUHR VON WEIN, TRAUBENSAFT UND

TRAUBENMOST
IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1 Exporteur
n

2 Empfänger (1) Vorgeschriebene Angaben nur bei Weinen, die mit ermäßigtem
Zoll in die Gemeinschaft eingeführt werden.

(2) Unzutreffende Angaben streichen.
(3) Die zutreffende Angabe wird mit einem „×“ markiert.

3 SICHTVERMERK DER ZOLLSTELLE (1)

4 Transportmittel (1)

5 Abladeort (1)

6 Markierung durch Zeichen und Nummern — Anzahl und Art der
Packstücke — Bezeichnung des Erzeugnisses

7 Menge in l/hl/kg (2)

8 Anzahl der Flaschen

9 Farbe des Erzeugnisses

10 BESCHEINIGUNG

Das oben genannte Erzeugnis n ist n ist nicht (3) zum direkten menschlichen Verbrauch bestimmt. Es entspricht den Vorschriften, die für
die Erzeugung und das Inverkehrbringen im Ursprungsland des Erzeugnisses gelten und ist, falls es sich um ein Erzeugnis handel, das für
den unmittelbaren menschlichen Verbrauch bestimmt ist, keinen önologischen Verfahren unterzogen worden, die nach den geltenden
Gemeinschaftsvorschriften für die Einfuhr dieses Erzeugnisses unzulässig sind.

Amtliche Stelle (Name und vollständige Anschrift): Ausstellungsort und Datum:
Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung
des zuständigen Sachbearbeiters: Stempel:

11 ANALYSEBULLETIN

Das oben beschriebene Erzeugnis weist folgende Analysedaten auf:
BEI TRAUBENMOST UND TRAUBENSAFT: Dichte:
BEI WEIN UND TEILWEISE GEGORENEM TRAUBENMOST:

Gesamtalkoholgehalt: vorhandener Alkoholgehalt:

BEI ALLEN ERZEUGNISSEN:
Gesamttrockensubstanz: Gesamtsäuregehalt: flüchtige Säure:
Zitronensäure: Gesamte schweflige Säure:
n Vorhandensein n Nichtvorhandensein (3) von Erzeugnissen aus Rebsorten interspezifischer Kreuzungen (Direktträgerhybriden) oder
aus anderen Rebsorten, die nicht der Art Vitis vinifera angehören.

Amtliche Stelle (Name und vollständige Anschrift): Ausstellungsort und Datum:
Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung
des zuständigen Sachbearbeiters: Stempel:
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Abschreibungen (Abfertigung zum freien Verkehr oder Ausstellung von Teildokumenten)

Menge 12 Nummer und Datum des Zoll-
papiers zur Abfertigung zum
freien Verkehr und des Teil-
dokuments

13 Nummer und vollständige
Anschrift des Empfängers (Teil-
dokument)

14 Sichtvermerk der zuständigen
Behörde

Vorhanden

Abgeschrieben

Vorhanden

Abgeschrieben

Vorhanden

Abgeschrieben

Vorhanden

Abgeschrieben

15 Sonstige Angaben
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